
„Integration, so schreibt es die
Bundesregierung im Gesetzent-
wurf, sei Aufgabe nicht nur jedes
einzelnen nach Deutschland kom-
menden Menschen, sondern auch
Aufgabe des Staates und der Gesell-
schaft. „In der Schule könnte man
sagen: Thema verfehlt, setzen. Für
dieses Gesetz muss man konstatie-
ren, dass es durch seine disziplinie-
rende und pauschal mangelnden In-
tegrationswillen unterstellende
Ausrichtung gesellschaftlich desin-
tegrierend wirkt, Vorbehalte und
Vorurteile befördert und verfestigt.
Exakt das Gegenteil von dem, was
man vorgibt, erreichen zu wollen“,
fasste Sabine Berninger, Sprecherin
der Thüringer Linksfraktion für
Flüchtlings- und Integrationspolitik,
die Kritik am jetzt beschlossenen
so genannten Integrationsgesetz
zusammen.

In ein Integrationsgesetz gehörten
solche Maßnahmen, wie Orientie-
rungs- und Sprachkurse von Anfang
an, um das Ankommen zu erleichtern.
Oder die Unterstützung bei der Über-
nahme von Aufwendungen für Überset-
zungen, um, wie im Referentenentwurf
noch argumentiert, eine Ungleichbe-
handlung gegenüber freizügigkeitsbe-
rechtigten EU-Bürgerinnen und -bür-
gern aufzuheben. 

„Tatsächlich integrationsfördernde
Regelungen machen aber nur einen
Bruchteil der im Gesetz vorgesehenen
Maßnahmen aus“, kritisierte die Abge-

ordnete. Es überwiegen Ausgrenzung,
Einschränkungen sowie Verbote und
Strafen. Sabine Berninger verwies dar-
auf, dass Geflüchtete in langen Asyl-
verfahren und sogar aus Herkunftslän-
dern, für die die Schutzquote bei über
75 Prozent liegt, weiterhin von Ausbil-
dungsbeihilfen sowie von Deutsch- und
Integrationskursen und berufsqualifi-
zierenden Maßnahmen ausgeschlos-
sen werden. Kontraproduktiv sei auch
die Verkürzung der Anspruchszeit auf
Integrationskurse, und die Vergröße-
rung der Teilnehmerzahlen in Integrati-
onskursen erschwere das Lernen und
Lehren in diesen Kursen. Ebenso abzu-
lehnen sei z.B. das Verbot, seinen
Wohnsitz frei wählen zu können. 

Unvereinbarkeiten mit
völkerrechtlichen Vorgaben

Als Ziel hatte die Bundesregierung
schwerpunktmäßig eine - bezogen auf
den Fachkräftebedarf - dem deutschen
Arbeitsmarkt gerecht werdende Quali-
fizierung der Menschen beschrieben.
„Das ins Gesetz umgesetzt, hätte aber
auch Verbesserungen bei der Anerken-
nung ausländischer Qualifikationen be-
deuten müssen und die Einbeziehung
langjährig geduldeter Flüchtlinge und
Schutzsuchender auch aus so genann-
ten sicheren Herkunftsländern in die
integrationsfördernden Regelungen“,
sagte die LINKE-Politikerin. So aber sei
„ein ausschließendes, diskriminieren-
des Gesetz – bestehend aus Zwangs-
maßnahmen und Sanktionsandrohun-

gen - beschlossen worden, mit aus-
grenzender Signalwirkung“. Konstruk-
tive Vorschläge der angehörten Fach-
verbände, auch des Bundesrates, wur-
den ebenso ignoriert wie verfassungs-
rechtliche Bedenken. Dazu nannte Sa-
bine Berninger beispielsweise den Ver-
stoß gegen den Gleichheitsgrundsatz
bezüglich der abgesenkten Aufwands-
entschädigung für ‘Ein-Euro-Jobs‘, die
für Geflüchtete nun ‘80-Cent-Jobs‘ sein
werden. 

Zudem bestünden ganz offensichtli-
che Unvereinbarkeiten mit völkerrecht-
lichen Vorgaben, wie sie die Wohnsitz-
auflage hinsichtlich der EU-Qualifikati-
onsrichtlinie - sie garantiert in Art. 33
Freizügigkeit - und der Genfer Flücht-
lingskonvention (Art. 26) darstellt. Pro
Asyl hatte in seiner Stellungnahme mit
Verweis auf eine Entscheidung des Eu-
ropäischen Gerichtshofs darauf hinge-
wiesen, dass „integrationspolitische
Gründe die Wohnortzuweisung nur
rechtfertigen könnten, wenn sie keine
Ungleichbehandlung zu anderen Mi-
grantInnen-Gruppen bedeuten würde“.

„Besser als dieses Des-Integrations-
gesetz zu installieren wäre es, unter
Mitwirkung aller maßgeblichen Akteu-
re ein tatsächliches Integrationskon-
zept zu entwickeln. Auf Thüringer Ebe-
ne ist dieser Prozess angestoßen wor-
den. An r2g (Rot-Rot-Grün) ist es nun,
alle Gestaltungsmöglichkeiten auszu-
nutzen, um die Mängel des Bundesge-
setzes auszugleichen. Wir wollen inte-
grationspolitisch besser sein als der
Bund“, betonte  Sabine Berninger.      

unverzüglich angegangen werden, die
Verschleppungstaktik der Bundesre-
gierung bei den notwendigen Renten-
korrekturen muss schnellstens been-
det werden“, betonte Karola Stange.

Dann werde aber nicht nur die An-
gleichung der Ostrenten auf der Tages-
ordnung stehen: „Es geht mittlerweile
um die Sicherung einer menschenwür-
digen, armutsfesten Rente für ein
selbstbestimmtes Leben im Alter.
Denn eine Angleichung der Ostrenten
an ein völlig demontiertes Rentensy-
stem hilft niemandem. Für die Rettung
bzw. den Wiederaufbau eines wirklich
sozialen Rentensystems wird sich die
LINKE in Thüringen - auch im Rahmen
der Regierungsbeteiligung mit Blick auf
die Handlungsmöglichkeiten im Bun-
desrat - weiter einsetzen“, so die Sozi-
alpolitikerin  abschließend.

einer tatsächlichen Gleichstellung von
Ost- und Westrenten zu den Akten ge-
legt werden“, forderte die Abgeordne-
te. Zu den offenen Fragen gehörten die
Angleichung des immer noch schlech-
teren Ost-Rentenwertes an Westni-
veau, damit verbunden die Reform
bzw. Abschaffung des Abschmelzungs-
verfahrens für Ostrenten; die Schlie-
ßung von systematischen Rentenlük-
ken für bestimmte Berufs- und Perso-
nengruppen und die Klärung der Pro-
bleme, die in der DDR geschiedene
Frauen betreffen.

„Mit dieser lukrativ erscheinenden
Rentenerhöhung, ausgerechnet im Jahr
vor der Bundestagswahl, lässt sich das
Versagen der schwarz-roten Bundesre-
gierung bei der Rente nicht übertün-
chen. Die genannten Baustellen und
noch weitere müssen unbedingt und

„Die am 1. Juli vollzogene Ren-
tenerhöhung, so hoch wie lange
nicht mehr, ändert leider nichts
an den vielen problematischen
Baustellen im Bereich Rente, die
längst hätten angegangen werden
müssen“, sagte Karola Stange, so-
zialpolitische Sprecherin der Frak-
tion die LINKE.

Das fange schon damit an, dass
„viele Rentnerinnen und Rentner in
Ostdeutschland von dieser Rentener-
höhung faktisch nichts haben. Denn
bei ihren Renten findet noch das so-
genannte Abschmelzungsverfahren
Anwendung, bei dem die Rentener-
höhung verrechnet wird und sich an
der tatsächlichen Rentenhöhe nichts
ändert. Dieses problematische Ren-
tenübergangsrecht sollte mehr als
25 Jahre nach der Wende zugunsten

Das ist Integrations-
verweigerung per Gesetz

Grundsätzliche Baustellen bei Ostrenten bleiben

Wie jüngste Ermittlungen im Be-
reich Nahverkehr zeigen, muss die
Antikorruptionsarbeit dringend ver-
bessert werden. Dabei sollten die
Aktivitäten – wie von Antilobbyver-
bänden schon lange verlangt –
auch in Thüringen auf eine gesetzli-
che Grundlage gestellt werden. Ei-
ne bloße interne Richtlinie aus dem
Jahr 2002 reicht nicht aus. Das
zeigt auch die Kritik des Landes-
rechnungshofs. In der vergangenen
Wahlperiode war die Linksfraktion
mit ihrem Gesetzentwurf für ein
Thüringer Antikorruptionsgesetz an
der Landtagsmehrheit gescheitert.

Jeder Korruptionsverdacht muss
so früh wie möglich ausgeräumt
werden, denn Korruption ist ein An-
griff auf Transparenz und Demokra-
tie, beschädigt das Vertrauen der
Bürger in Rechtsstaat und Verwal-
tung.  Wichtige Antikorruptionsme-
chanismen sind das Mehr-Augen-
Prinzip oder die Trennung der Berei-
che Beschaffung, Abrechnung und
Controlling sowie die turnusgemä-
ße Rotation des Personals in kor-
ruptionsgefährdeten Arbeitsberei-
chen wie der Vergabe öffentlicher
Aufträge. Die Antikorruptionsbeauf-
tragten in den öffentlichen Stellen
müssen auch wirklich berufen wer-
den und unabhängig, selbständig
und weisungsfrei arbeiten können.
Wie LINKE-Anfragen an die damali-
ge CDU-geführte Landesregierung
gezeigte hatten, liegt hier schon
lange vieles im argen. Korruptions-
prävention muss fester Bestandteil
der Aus- und Fortbildung im öffent-
lichen Dienst werden. Für alle Ar-
beitsbereiche der Verwaltung –
auch auf der kommunalen Eben -
müssen Analysen zur Korruptions-
gefährdung erstellt werden.

Der Aufbau einer flächendecken-
den, funktionierenden Innenrevisi-
on, wie vom Rechnungshof als
Selbstkontrolle der Verwaltung ge-
fordert, ist wichtig, aber nicht aus-
reichend. Es muss zusätzliche,
wirklich unabhängige Kontrollstruk-
turen geben, das verlangt auch das
UN-Abkommen gegen Korruption.
Dabei muss geklärt werden, wie
diese unabhängig arbeitende Prüf-
struktur aussehen soll: Ein Landes-
Antikorruptionsbeauftragter oder
eine personell breiter aufgestellte
Einrichtung, die in der Präventions-
arbeit in allen Verwaltungsberei-
chen aktiv wird. Die CDU-Landesre-
gierungen haben Rot-Rot-Grün lei-
der viele Problembaustellen hinter-
lassen. Es ist höchste Zeit, auch die
Mängel bei der Antikorruption in
Thüringen umfassend anzugehen.
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Sabine Berninger: „Damit werden Vorbehalte und Vorurteile befördert und verfestigt“


